
Der von der Bundesregierung beschlosse-

ne Gesetzentwurf beinhaltet im Wesentli-

chen vier Komponenten: die Rente ab 63, 

die Mütterrente, die Erwerbsminderungs-

rente und das Reha-Budget. Die folgenden 

Fragen und Antworten berücksichtigen die 

Regelungen, die im Gesetzentwurf vorge-

sehen sind.  

Das Bundeskabinett hat ihn am 29. Januar 

2014 verabschiedet und das parlamentari-

sche Gesetzgebungsverfahren eingeleitet.  

 

Fragen & Antworten (Stand 14.02.2014) 

Rente mit 63 

Rente mit 63: Das ist der 

Wunsch von vielen – und 

noch weitgehend Realität. 

Im Durchschnitt waren die 

Neurentner des Jahres 

2011 63,5 Jahre alt, Män-

ner ein halbes Jahr älter 

als Frauen.  

Entwurf des RV-
Leistungsverbesserungsgesetzes 

Schwerbehindertenvertretung 

17.02.2014 

 

Dieses soll nach den Plä-

nen der Bundesregierung 

im Juni 2014 abgeschlos-

sen werden. Im Verlauf 

des Gesetzgebungsver-

fahrens können sich noch 

Änderungen an den vor-

geschlagenen Regelun-

gen ergeben. 

So steht es im jüngs-

ten Rentenversiche-

rungsbericht der Bun-

desregierung, 

schreibt das Deut-

sche Institut für Al-

tersvorsorge.  

Bis jetzt unterschrei-

ten die Rentner sogar 

noch die alte Regelal-

tersgrenze für den 

Rentenbezug von 65 
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Seit 2012 können schon nach 

heutigem Recht besonders lang-

jährig Versicherte, die mindestens 

45 Jahre in der gesetzlichen Ren-

tenversicherung pflichtversichert 

waren, mit 65 Jahren ohne Ab-

schläge in Rente gehen. Zukünf-

tig sollen Versicherte nach 45 

Jahren bereits mit 63 eine ab-

schlagsfreie Rente erhalten kön-

nen.  

Was ist die Rente ab 63? 
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Welche Zeiten zählen zu den  
45 Jahren? 

Insbesondere folgende Zeiten sollen bei den 
45 Jahren mitzählen: 

 

 Zeiten mit Pflichtbeiträgen aus Beschäftigung, 

Zeiten der geringfügigen, nicht versicherungspflich-

tigen Beschäftigung (anteilige Berücksichtigung), 

 Zeiten mit Pflichtbeiträgen aus selbstständiger Tätig-

keit, 

 Zeiten der Wehr- oder Zivildienstpflicht, 

 Zeiten der nicht erwerbsmäßigen Pflege von Ange-

hörigen, 

 Zeiten der Kindererziehung bis zum zehnten Le-

bensjahr des Kindes, 

 Zeiten, in denen Arbeitslosengeld, Teilarbeitslosen-

geld, Leistungen bei Krankheit (zum Beispiel Kran-

kengeld, Verletztengeld) oder Übergangsgeld bezo-

gen wurden, 

 Zeiten des Bezugs von Leistungen bei beruflicher 

Weiterbildung, 

 Zeiten des Bezugs von Kurzarbeitergeld, Schlecht-

wettergeld und Winterausfallgeld, 

 Zeiten des Bezugs von Insolvenzgeld und Konkurs-

ausfallgeld (Zahlungsunfähigkeit des Arbeitgebers), 

 Ersatzzeiten. 

Nicht berücksichtigt werden be-
stimmte Anrechnungszeiten 
 (zum Beispiel wegen eines 

Schul-, Fachschul- oder 

Hochschulbesuchs),  

 Zeiten der freiwilligen Ver-

sicherung,  

 Zeiten des Bezugs von Ar-

beitslosenhilfe oder Ar-

beitslosengeld II,  

 Zurechnungszeiten und zu-

sätzliche Wartezeitmonate 

aufgrund eines Versor-

gungsausgleichs oder Ren-

tensplittings.  
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Zeiten des Bezugs von Arbeits-

losengeld sollen nach gegen-

wärtigem Stand zeitlich unbe-

grenzt berücksichtigt werden. 

Zeiten des Bezugs von Arbeits-

losenhilfe oder Arbeitslosen-

geld II werden nicht berück-

sichtigt.  
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Zählen Zeiten der 
Arbeitslosigkeit 

unbegrenzt mit oder nur 
maximal fünf Jahre? 

Ab wann kann man die Rente 
ab 63 abschlagsfrei beziehen? 

Wer 63 Jahre oder älter ist und bislang noch kei-

ne Altersrente bekommt, soll nach dem Gesetz-

entwurf ab 1. Juli 2014 die Altersrente für beson-

ders langjährig Versicherte abschlagsfrei erhal-

ten können, soweit die sonstigen Voraussetzun-

gen für diese Altersrente erfüllt sind.  

Für ab 1953 geborene Versicherte wird die Al-

tersgrenze von 63 Jahren schrittweise auf 65 

Jahre angehoben.  

Wie verläuft die schrittweise Anhebung auf 
65 Jahre? 

 
Für Versicherte, die ab 1953 geboren sind, 
wird die Altersgrenze von 63 Jahren wie 
folgt angehoben:  
 

Versicherte 

Geburts-

jahrgang 

Anhe-

bung um 

... Mona-

te 

auf 

Alter 

-Jahr- 

auf Alter 

-Monat- 

1953 2 63 2 

1954 4 63 4 

1955 6 63 6 

1956 8 63 8 

1957 10 63 10 

1958 12 64 0 

1959 14 64 2 

1960 16 64 4 

1961 18 64 6 

1962 20 64 8 

1963 22 64 10 

Anhebung der Altersgrenzen  

Für die Jahrgänge ab 1964 

beträgt die Altersgrenze 

dann 65 Jahre.  
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Kann ein bereits gestellter Ren-
tenantrag zurückgenommen wer-
den, um die abschlagsfreie Rente 
mit 63 zu bekommen? 

Ein Rentenantrag kann zurückgenommen werden, solange 
über die beantragte Rente noch kein bindender Rentenbe-
scheid erteilt worden ist.  

Bindend ist ein Rentenbescheid dann, wenn er  zum Bei-
spiel wegen Ablauf der Widerspruchsfrist nicht mehr ange-
fochten werden kann.  

Müssen Versicherte mit 63 in Rente ge-
hen, wenn sie die Voraussetzungen für 
die abschlagsfreie Rente erfüllen oder 
können sie weiterarbeiten? 

Arbeitnehmer, die bereits die Voraussetzungen für ei-
ne Altersrente erfüllen, sind nicht verpflichtet, diese 
auch in Anspruch zu nehmen. Sie können vorbehaltlich 
tarifvertraglicher oder anderer arbeitsrechtlicher Ein-
schränkungen weiterarbeiten.  

Wird auf die Rente ab 63 ein Nebenver-
dienst angerechnet oder kann  
unbegrenzt hinzuverdient werden? 

Bis zum Erreichen der Regelaltersgrenze kann neben einer Al-
tersrente nur begrenzt hinzuverdient werden. Die Regelalters-
grenze steigt derzeit schrittweise von 65 auf 67 Jahre. Abhängig 
von der Höhe des Hinzuverdienstes wird die Altersrente in voller 
Höhe oder als Teilrente gezahlt. Wird die höchste Hinzuverdienst-
grenze überschritten, erlischt der Anspruch auf die Rente. Nach 
Erreichen der Regelaltersgrenze können Rentner ohne Auswir-
kungen auf die Altersrente unbegrenzt hinzuverdienen.  
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